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Termine und Fristen



Termine und Fristen
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15. Mai Antragstermin gemäß § 6 GAPInVeKoSG, letzter Termin für Antrag gekoppelte Prämien

31. Mai Letzter Termin Antragseingang/Antragsänderungen gemäß § 46 GAPInVeKoSV

Es wird eine Verspätungskürzung (1% je Kalendertag) berechnet (16. Mai bis 31. Mai)

Letzter Termin Flächennachmeldungen 

Tiere können weiterhin nicht nachgemeldet werden!

Letzter Termin für die Abgabe/das Einreichen von zum Antrag zugehörigen Unterlagen, Nachweisen 

etc. (ohne Kürzung)

30. Sep Letzter Termin für zulässige Antragsänderungen und Rücknahmen (§ 22 GAPInVeKoSV)

Flächenänderungen (Größe), Änderung NC, Rücknahme von Maßnahmen 

Bei einer angemeldeten Vor-Ort- Kontrolle können Flächenkorrekturen eingereicht werden aber 

keine Änderungen von Beantragungen/maßnahmen (nach VOK ohne Beanstandungen sind 

Änderungen wieder zulässig)

31. Dez Letzter Termin für Antragsrücknahmen und Mitteilungen nach § 41 GAPInVeKoSV

Rücknahme eines kompletten Antrags erfolgt immer schriftlich beim FBZ/ISS unter Angabe des 

Namen, der Betriebsnummer und mit Unterschrift des Antragstellers (oder eines Bevollmächtigtem)



Übersicht Prämienhöhe - Direktzahlungen 2026

❖ Einkommensgrundstützung (EGS):  152,44 €/ha

❖ Umverteilungseinkommensstützung (UES): ersten 40 ha: 68,05 €/ha 

  nächsten 20 ha: 40,83 €/ha

❖ Junglandwirteeinkommensstützung (JES): 120,64 €/ha 

❖ Zahlung für Mutterkühe (ZMK):   89,32 €/Tier

❖ Zahlung für Mutterschafe/-ziegen (ZSZ):   36,14 €/Tier

❖ Ökoregelungen 1 bis 7 (ÖR):   40 – 1300 €/ha
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❖ Vergabe einer zusätzlichen Prämien-BNR15 (pBNR) seit 2025

l Die Beantragung einer förderbezogenen BNR15 erfolgt über das zuständige FBZ/ISS

❖ BNR15 aufgrund einer Tierhaltung sind gesondert beim zuständigen Lebensmittelüberwachungs- 
und Veterinäramt (LÜVA) zu beantragen oder umzuschreiben!

❖ zukünftig also BNR10, pBNR15 und BNR15 (LÜVA)

l bei GbR-Gründungen erhält jedes Mitglied eine eigene BNR10

l bei der Beantragung der JES ist eine zusätzliche BNR15 zum JLW nötig 

❖ Rechtzeitige Anmeldung/Ummeldung des Betriebes in der ISS Rötha! (Ansprechpartner Herr 
Groß, Tel.: 0342026/589 – 33)

Hinweise zur Betriebsgründung/-übergaben



Allgemeine Informationen

Stammdaten im DIANAweb überprüfen

❖ Pflichtbezogene Angaben in Meine Stammdaten:

l Gemäß § 9 GAPInVeKoSV sowie GAP-Finanzinteressen-Schutz-Gesetz:

➢ allgemeine Angaben zu Name, Adresse und Rechtsform, zuständiges Finanzamt, Kontaktdaten, 

Betriebsstätten (soweit vorhanden), Bankverbindung prüfen

➢ ggf. Meine Stammdatenneu einreichen

➢ Unter Kontaktdaten ist eine E-Mailadresse und eine Telefonnummer anzugeben (Pflicht seit 2023)

➢ Angabe von Unternehmensverbindungen (soweit vorhanden) – Hinweisblatt im DIANAweb

➢ Vollmachten überprüfen und ggf. nachreichen (Aktualität, Gültigkeit)

➢ seit 2023 die Wirtschaftsidentifikationsnummer (soweit bereits vergeben) bzw. die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer oder Steuernummer
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Wirtschafts-ID

❖ Wirtschafts-ID + Unterscheidungsmerkmal 

l Unterscheidungsmerkmal dient der Zuordnung der Tätigkeit

➢ mehrere möglich -> Bsp.: Haupterwerb Tischler, Nebenerwerb LW -> 2 Nummern – 00001/-00002 -> 

Angabe der landw. Zuordnung im Sammelantrag

❖ Wo finde ich die W-IdNr:

l wird seit Nov 2024 stufenweise vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) vergeben (noch nicht an alle verteilt)

l  entweder im Wege der öffentlichen Bekanntmachung oder elektronisch über Ihr ELSTER - Benutzerkonto

❖ wenn keine Wirtschafts-ID vergeben wurde, ist die Umsatzsteuer-ID angeben (nicht für jeden Betrieb 

zugeteilt/nötig)

❖ wenn keine Umsatzsteuer-ID, dann Steuernummer eintragen 

l muss immer angeben werden, ansonsten fataler Fehler

l alternativ Elster-Steuernummer – ist kein Pflichtfeld (Angabe nur wichtig für LEADER-Förderung)

❖ ZIEL: Wirtschafts-ID für jeden Betrieb
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Wirtschafts-ID

❖ wenn keine W-IDNr. vergeben 

-> dann Ust-IdNr.

❖ wenn keine Ust-IdNr. -> dann 

immer Steuernummer 

eintragen



Direktzahlungen allgemein

❖ keine inhaltlichen Änderungen bei EGS, UES und JES

❖ Hinweis zu den Junglandwirten:

l seit Antragsjahr 2025: Zuteilung einer BNR15 Junglandwirt unabhängig von der 

Organisationsform für alle Antragsteller JES verpflichtend

➢ Angabe der BNR15 ist im Sammelantrag unter Anlage JLW erforderlich (seit 2026, 

Übernahme vorhandener Daten zum JLW aus dem Vorjahr im DIANAweb möglich

l Angaben zu den Arbeitskräften im Sammelantrag ausfüllen

l Bei speziellen Fragen zur JES: Ansprechpartner Frau Müller, Tel.: 034206/589 -11
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Neuerungen/ Änderungen DIZ 2026

❖ Änderungen GAPDZV – Fünfte Verordnung zur Änderung am 15.12.2025 veröffentlicht

l §§ 19 und 21 – Pflichten zur Kennzeichnung und Registrierung bei ZSZ und ZMK

l Anlage 5 – Änderungen zu einzelnen Ökoregelungen 
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Ökoregelungen 1 bis 7

Ökoregelungen

ÖR 1a

ÖR 1b

ÖR 1c

ÖR 1d

nichtproduktive Flächen auf Ackerland

Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Brachen (ein- oder mehrjährig) 

Anlage von Blühstreifen oder -flächen in Dauerkulturen

Altgrasstreifen oder -flächen im Dauergrünland

ÖR 2 Anbau vielfältiger Kulturen (mind. 5 Hauptfruchtarten)

ÖR 3 Beibehaltung einer agroforstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise auf 

Acker- und Dauergrünland

ÖR 4 Extensivierung des gesamten Dauergrünlandes des Betriebes

ÖR 5 Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen 

(DGL) mit Nachweis von mindestens 4 regionalen Kennarten

ÖR 6 Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen des Betriebes ohne 

Verwendung von chemisch-synthetischen PSM

ÖR 7 Anwendung von durch Schutzziele bestimmten 

Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaftlichen Flächen in 

Natura 2000-Gebieten 
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Neuerungen Ökoregelungen

ÖR1a – nichtproduktive Flächen auf Ackerland (1 bis max. 8% des ff. AL)

❖ Anlage 5, Nummer 1.1.1 Satz 4 GAPDZV:

l Durch den Wegfall der Stilllegungsverpflichtung (GLÖZ 8) können seit 2025 bereits mit dem 
ersten Prozent bzw. mit dem ersten Hektar Flächen mit ÖR1a beantragt werden.

l Nicht produktives AL im Umfang bis zu 1 Hektar ist auch dann begünstigungsfähig, wenn diese 
Fläche mehr als 8 Prozent des förderfähigen Ackerlands ausmacht und

l der Betrieb mehr als 10 Hektar AL aufweist oder

l der Betrieb mindestens eine förderfähige DK-Fläche mit Rebstöcken aufweist oder

l dem Betrieb für mindestens eine Fläche, die er im Sammelantrag angegeben hat, eine im 
Antragsjahr gültige Wiederbepflanzungsgenehmigung erteilt worden ist
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❖ Anlage 5, Nummer 1.1.4 GAPDZV:

l Jede nicht produktive Fläche muss während des ganzen Antragsjahres brachliegen und der 
Selbstbegrünung überlassen oder durch Aussaat begrünt werden

l Aktive Begrünung bis zum 31.03. des Antragsjahres möglich

➢  Aussaat einer Mischung von mindestens 5 krautartigen, zweikeimblättrigen Arten  

➢  Saatgutbelege werden bei Bedarf geprüft und müssen im Betrieb vorgehalten werden
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Neuerungen Ökoregelungen

Hinweise zur ÖR1a



❖ Anlage 5 Absatz 1.2.5 GAPDZV (Zusammensetzung Saatgutmischung für die ÖR1b)

l Saatgutmischung muss aus

➢ Variante a) mindestens 10 der in Anhang 1 in Gruppe A aufgeführten Arten bestehen oder

➢ Variante b) mindestens 5 der in Anhang 1 in Gruppe A und mindestens 5 in Gruppe B aufgeführten 
Arten bestehen

l Neben den mindestens zu beinhaltenden Arten nach Gruppe A und Gruppe B, können in der 
Saatgutmischung auch weitere Arten darüber hinaus enthalten sein

l diese Vorgabe gilt gleichermaßen für ÖR1b und 1c

l jährliche Prüfung aller Antragsteller mit der Maßnahme ÖR1b im Rahmen der Verwaltungskontrolle

➢ Saatgutbelege sind zur Antragstellung im DIANAweb digital oder analog bis zum 31.05. 
einzureichen! 
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Neuerungen Ökoregelungen

ÖR1b und ÖR1c - Blühstreifen oder -flächen (ein- oder mehrjährig) - Saatgutmischung



Sperrzeiträume nach GLÖZ 6 für alle nichtproduktiven Flächen beachten!

❖ Generell vom 01.04 – 31.08. des AJ

l danach sind PSM-Einsatz, Düngung, Vorbereitung Aussaat Folgekultur, Beweidung wieder 

möglich 

❖ außerhalb dieses Zeitraumes, ab dem 16.08., sind Pflegemaßnahmen (Mulchen) zulässig 

Ausnahmen: bei Kombinationen mit AUK-Maßnahmen (AL5c)!

❖ ab 16.08. Aussaat von Winterraps und Wintergerste möglich

l Bei allen anderen Kulturen: Vorbereitungen zur Aussaat ab 01.09 des AJ

❖ Bodenbearbeitung ÖR1b :

l Variante 1 (einjährige Blühmischung, Einsaat bis 15.05 des AJ): Bodenbearbeitung/Folgekultur 

erst zum 15.02 des Folgejahres zulässig 

l Variante 2 (Mehrjährige Blühmischung): Bodenbearbeitung ab 01.09. zulässig, d.h. wenn im 

Vorjahr die Aussaat erfolgt ist und die Fläche ganzjährig als Brache vorhanden war
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❖ Anlage 5, Nummer 1.4.3 GAPDZV

l Beweidung oder Schnittnutzung der Altgrasstreifen/-

flächen muss mindestens in jedem zweiten Jahr 

erfolgen (Landwirtschaftliche Mindesttätigkeit)

➢ ab 01.09. Beweidung und Schnittnutzung (mit 

Abtransport des Mahdguts) zulässig

➢ klare Abgrenzung vom Altgrasbestand zur übrigen 

Fläche (bis zum 31.08.)

l ganzjähriges Mulchverbot auf Altgrasflächen/-streifen 

(Zerkleinerung und ganzflächige Verteilung)

➢ auch bei zweijähriger Nutzung (Tätigkeit) verboten  
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Neuerungen Ökoregelungen

ÖR1d – Tätigkeit auf Altgrasstreifen/-flächen

Foto: Frau Müller, ISS-Rötha



❖ Änderung Anlage 5, Nummer 1.4.2 GAPDZV, siehe Fünfte Änderungsverordnung vom 15. 

Dezember 2025

l Nummer 1.4.2 Satz 2 gestrichen

l Begünstigungsfähig sind Altgrasstreifen oder -flächen im Umfang von höchstens 20 Prozent 

der förderfähigen Dauergrünlandschlagfläche 

➢ Kappung bei 20% (sanktionsfrei)
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Neuerungen Ökoregelungen

ÖR1d – förderfähige DGL-Fläche



Hinweise und Neuerungen Ökoregelungen

❖ ÖR2 – vielfältiger Anbau von mind. 5 Hauptfruchtarten

l NC-Auswahl zur Anrechnung von Leguminosen beachten (siehe Zuordnung NC-Liste) 

l Zuordnung beim Getreide (max. 66%) beachten

l Winter- und Sommerkulturen werden als unterschiedliche Hauptfruchtart gezählt

❖ ÖR3 -  neue Erfassungsfelder im Schlagdialog

l Prämienerhöhung auf 600 EUR/ha
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❖ Wegfall der Förderkulisse für die Ökoregelung 5 ab dem Antragsjahr 
2026

l die Maßnahme ist somit landesweit auf allen beihilfefähigen GL-
Flächen beantragbar (außer UN-FB)

❖ Hinweise zur Maßnahme:

l Jährliche Dokumentation der Kennarten im Erfassungsbogen ist 
Pflicht!
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Neuerungen Ökoregelungen

ÖR5 – Nachweis von 4 regionalen Kennarten auf Dauergrünland

❖ Hilfen zur Bestimmung:

l Broschüre „Artenreiches GL in Sachsen“ (im 

DIANAweb hinterlegt)

l C1-Beratung

l App „Flora incognita“ Quelle: Broschüre Artenreiches Grünland 
in Sachsen

https://www.diana.sachsen.de/webClient_SN_T/showPdf?pdf=SN26_Bestimmungshilfe_Artenreiches_Gruenland
https://www.diana.sachsen.de/webClient_SN_T/showPdf?pdf=SN26_Bestimmungshilfe_Artenreiches_Gruenland


ÖR5 – Nachweispflicht der Kennarten 
(§ 40 Abs.1 Nr.3 GAPInVeKosV)

❖ für jeden GL-Schlag ein Erfassungsbogen

❖ Erfassungsstreifen (1 – 2m breit, in jedem 
Abschnitt diagonal erfassen)

❖ mind. 4 Kennarten müssen in jedem 
Abschnitt vorkommen

❖ Erfassungsbogen, sowie Kennartenliste 
im DIANAweb mit hinterlegt

❖ Empfehlung Erfassung im Frühjahr!
l Innerhalb einer Vor-Ort-Kontrolle 

können andere Kennarten 
vorgefunden werden als zur 
Erfassung im Frühjahr

Hinweis:
❖ Ablehnung der Maßnahme ÖR5 am Schlag bei 

fehlenden Nachweis oder nichtvorfinden von 4 
Kennarten währen der Vor-Ort- Kontrolle
➢ Sanktionierung der ÖR5 – Prämie oder 

Ablehnung der gesamten Maßnahme bei 
einer Abweichung der Fläche von > 3% 
oder 2 ha 
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Quelle: Broschüre Artenreiches Grünland in Sachsen

https://www.diana.sachsen.de/webClient_SN_T/showPdf?pdf=SN26_Bestimmungshilfe_Artenreiches_Gruenland
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1

2

3

❖ Schlagskizze kann auch als Anlage zum Erfassungsbogen vorliegen 



Hinweise und Neuerungen Ökoregelungen

❖ ÖR4 – Extensivierung gesamtes förderfähiges DGL

❖ ÖR6 – Verzicht auf Einsatz von PSM

❖ ÖR7 – Bewirtschaftung in Natura 2000-Gebieten 

l Beantragung für alle Flächen in der Kulisse NATURA 2000 möglich

 

❖ Achtung bei Kombinationen von ÖR-Maßnahmen mit ÖBL und AUK -> Kürzung/Anpassung der 
Fördersätze bei identischen Verpflichtungen 

❖ Aktualisierung der Merkblätter für 2026 ist erfolgt 

l abrufbar im DIANAweb (Übersicht Öko-Regelungen) oder unter folgendem Link:

Öko-Regelungen - Landwirtschaft - sachsen.de
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Keine 

Änderungen zum 

Vorjahr

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/oeko-regelungen-64515.html


Hinweise zur Antragstellung

❖ Auflösung von Überlappungen mit dem Nachbar und 
der aktualisierten FB-Grenze bis zum 30.09.2026 im 
DIANAweb möglich

❖ Beim Digitalisieren von Schlägen wird immer an der 
FB-Grenze abgeschnitten
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Empfehlung:

➢ regelmäßige Prüfung der 

„Meldungen“ im DIANAweb 



Hinweise zur Antragstellung

❖ Labyrinth-Flächen (Merkmal LIF)

l Einzeichnen einer NAF-Fläche in Summe 

der Wegefläche des Labyrinths oder 

l Einladen der Geometrie (falls vorhanden)

l ansonsten Flächenkürzung im Rahmen 

der Verwaltungskontrolle
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Hinweise zu Selbstanzeigen

❖ NLT – nicht landwirtschaftliche Tätigkeit

l 3 Tage vor Beginn der Maßnahme (z.B. Baumaßnahme, 
Parkplatz, Ablagerungen,…)

➢ bei kurzzeitiger Unterbrechung der Förderfähigkeit (bis 
max. 14 Tage am Stück, bei mehreren Veranstaltungen 
bis 21Tage) -> Anzeige stellen

l bei länger andauernden Vorhaben, Fläche mit nicht 
förderfähig kennzeichnen oder als Nicht- Antragsfläche (NAF) 
digitalisieren (Baustellen, Lagerplätze,…)

❖ Höhere Gewalt (z.B. Flächenbrand, Naturkatastrophen, …)

l Anzeige zur Anerkennung höherer Gewalt ist innerhalb von 14 
Tagen mit Unterschrift einzureichen 

l Vor-Ort-Besichtigung der Fläche durch ISS Rötha

➢ Anerkennung als Fall höherer Gewalt und Bewilligung 
ohne Kürzungen
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Foto: Müller, Mandy – LfULG
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Hinweise zu Kontrollen – Verfügungsberechtigungen

❖ VFB - Verfügungsberechtigung

l für Feldblockflächenerweiterungen und neue Feldblöcke ab einer Flächengröße von 0,1 ha ist 

eine entsprechende Verfügungsberechtigung (Pachtvertrag, Grundbuchauszug, 

Nutzungsvereinbarung,…) einzureichen

l aus dem Nachweis muss die betroffene Fläche eindeutig hervorgehen (Namen des 

Pächters/Verpächters/Eigentümers, Angabe Schlag, Feldblock oder Flurstück und 

Flächengröße) 

➢mündliche Absprachen/Verträge müssen verschriftlicht werden

 

❖ Hinweis für 2026 

l Stichprobenkontrolle zur Verfügungsberechtigung von zufällig gewählten Flächen in ganz 

Sachsen  (Hintergrund: Landesweite Prüfung durch EU-Kommission)



Hinweise zu Kontrollen – LMT 
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Foto: Müller, Mandy - LfULG

❖ LMT/LT – landwirtschaftliche Mindesttätigkeit/ landw. Tätigkeit

l wird über das Flächenmonitoring geprüft für produktiv genutzte 
Grünlandlandflächen, Blüh- und Brachflächen sowie Kulturarten der 
Gruppe Gras und Grünfutterpflanzen (siehe NC-Liste)

l bei nicht produktiv genutzt Flächen und (NC 591, 592,…) 
Nebennutzungsflächen (ÖR1d) ist die LMT mindestens in jedem 
zweiten Jahr durchzuführen 

l LMT/LT ist bis zum 15. November des jeweiligen Jahres 
durchzuführen (Ausnahmen bei Beantragungen mit AUK)

Achtung!

➢ Bei der Beantragung mit ÖBL (ökologisch biologischer Anbau) gilt das Mulchen auf produktiven 

Grünlandschlägen und Flächen mit Gras- und/oder Grünfutterpflanzen (GoG-Kulturen) nicht als 

landwirtschaftliche Mindesttätigkeit 

➢ Umwidmung des Schlages in eine nichtproduktive Fläche (NC 591/592) -> Fläche ist nicht förderfähig im ÖBL

➢ d.h. der Schlag muss mindestens 1 mal produktiv genutzt werden (Mahd, Beweidung, etc…)



Hinweise zu Kontrollen – Flächenmonitoring (AMS)

❖ Kulturartenerkennung und Landwirtschaftliche Mindesttätigkeit auf den Flächen

l keine grundsätzlichen Änderungen zu den Vorjahren

l Auswertung von Sentinel-Satellitenbildern (Satellitenbildauswertung durch Dienstleister 

(GAF-AG)) -> erfolgt automatisiert, systematisch und regelmäßig (KI)

l Ergebnisse stehen im DIANAweb im Dokumentenbaum, im InVeKoS – Online GIS oder 

l Neu: in der KALLE-APP

➢ In regelmäßigen Abständen prüfen, NC-Korrekturen über Neueinreichung des Antrags 

im DIANAweb  oder per KALLE-APP

➢ bei verwaltungsseitiger NC – Änderung, kann es zu sanktionsrelevanten Kürzungen 

kommen
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❖ Antragsteller aus anderen Bundesländern 

l GSA-Daten im DIANAweb abrufbar nach Einreichung des Antrags im entsprechenden 
Belegenheitsland 
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Hinweise zur Antragstellung
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Vorgaben in anderen Bundesländern beachten!

❖ Nutzung Antragsteller-Apps in anderen Bundesländern

l Monitoring zu den Kulturarten

l Nachweis von Kennarten und der landwirtschaftliche 

Mindesttätigkeit

 

❖ FAN – App  

Thüringen

❖ FALBY - Bayern

❖ Profil – Berlin, Brandenburg, Baden-

Württemberg, Schleswig-Holstein

❖ LEA-Foto – 

Rheinland-Pfalz

❖ Agrar FAN - 

Saarland

❖ FANi - Niedersachsen, 

Bremen, Hamburg

❖ LaFIS – GEOFOTO – Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt

❖ HeLawi - Hessen
❖ Mona - NRW



Neuerungen – Förderrichtlinie Ausgleichszulage AZL/2026

❖ ab 2026 Finanzierung aus dem ELER 2023+ sowie der GAK

l bis 2025 erfolgte die Abfinanzierung nach alter FÖP (2015-2022)

l damit gilt als übergeordneter Rechtsrahmen jetzt das EU- und nationale Recht der laufenden 
Förderperiode ab 2023

❖ Änderungen:

l Brachen und aus der Erzeugung genommene Flächen sind grundsätzlich förderfähig (siehe 
neue Kombinationstabelle AZL)

l Zusätzliche Kombinierbarkeit mit Maßnahmen aus AUK (abhängig vom NC)

l geänderte Fördersätze
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❖ Abfrage zur Kulisse in der 

Ebeneninformation im DIANAweb oder 

im Online GIS möglich

Kulisse zu den benachteiligten Gebieten

Link zur Richtlinie AZL/2026:

https://www.smul-

foerderung.sachsen.de/frl-azl-2026.html
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